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§ 19 RLG Mündliche Verhandlung
 RLG - Rohrleitungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.04.2025

§ 19.

Beraumt die Behörde eine mündliche Verhandlung an, so sind Zeit und Ort der mündlichen Verhandlung durch

Anschlag in den Gemeinden, deren Gebiet durch die geplante Rohrleitung berührt wird, und auch durch einmalige

Einschaltung in für amtliche Kundmachungen bestimmte Zeitungen zu verlautbaren. Die in den Verzeichnissen gemäß

§ 18 Abs. 2 Z 3 bis 7 der Behörde bekannt zu gebenden Betro9enen sind persönlich von der mündlichen Verhandlung

zu verständigen. Der das einzelne Gemeindegebiet betre9ende Teil des technischen Bauentwurfes, den der

Genehmigungswerber der Behörde zur Verfügung zu stellen hat, ist durch mindestens zwei Wochen vor der

mündlichen Verhandlung in der jeweiligen Gemeinde zur allgemeinen Einsicht aufzulegen.
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